
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/5/8 7Ob32/80,
7Ob37/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1980

Norm

VersVG §12 Abs3

Rechtssatz

Muß der Versicherer dem gestellten Begehren entnehmen, daß es sich hiebei nur um ein Teilbegehren handelt, das

mit dem Ziel einer Wahrung des Deckungsanspruches gestellt wird, könnte auch darin eine Wahrung des

Deckungsanspruches bezüglich jenes weiteren Begehrens erblickt werden, dessen Vorhandensein dem Versicherer

bereits aus der ursprünglichen Klage bekannt sein mußte.
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